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    Gross- und Staatsratswahlen
 vom 05/06. März 2005

!WICHTIGE INFORMATIONEN:

URNENÖFFNUNGSZEITEN
Samstag, 05. März 05: 16.00 – 17.00 Uhr Gemeindehaus Feschel
 17.30 – 18.30 Uhr Gemeindehaus Guttet

Sonntag, 06. März 05: 10.00 – 12.00 Uhr Turnhalle Wiler

 NEU: Generalisierte briefliche Stimmabgabe
Ab dem 01.01.05 gilt die generalisierte briefliche Stimmabgabe für alle Urnengänge. Jetzt
erhält jeder Stimmberechtigte ohne Gesuchstellung immer die Unterlagen, um brieflich
abzustimmen. Er kann dies per Post oder direkt auf der Gemeindekanzlei tun.

a) Auf dem Postweg
 Der Stimmbürger retourniert seine Unterlagen per Post, diese Zustellart war bis
  anhin bereits möglich.
 Die Sendung muss über Post das Wahlbüro vor Schluss des Urnengangs erreichen.
 (B-Post spätestens am Dienstag, A-Post spätestens am Donnerstag abschicken)
 Die Versandkosten gehen zu Lasten des Stimmbürgers

b) NEU: auf der Gemeindekanzlei
 Der Stimmbürger kann seine brieflichen Stimm-Unterlagen direkt auf der
 Gemeindekanzlei abgeben (im Rücksendeumschlag), und zwar zu folgenden Zeiten:
 - Donnerstag, 03. März 05: 14.00 – 18.00 Uhr
 - Freitag, 04. März 05: 15.00 – 17.00 Uhr 
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Folgende Änderungen sind ab 01.01.05 zu beachten:

NEU: Rücksendungsblatt  = Stimmkarte
Das Rücksendungsblatt wird neu als Stimmkarte gelten. Es ist beim Urnengang
abzugeben.
Wichtig: Bei der brieflichen Stimmabgabe ist das Rücksendungsblatt zu unterzeichnen,
andernfalls ist Ihre Stimmabgabe nicht gültig.
Bei brieflicher Abstimmung ist es so in den Umschlag zu legen, dass im Sichtfenster die
Adresse der Gemeinde zu sehen ist.

NEU: Gleicher Übermittlungsumschlag für Zustellung und Rücksendung
Bitte beachten Sie beim Öffnen, dass Sie den Umschlag an der markierten Stelle
aufreissen, damit Sie ihn bei brieflicher Stimmabgabe für die Rücksendung resp. Abgabe
auf der Kanzlei wieder verwenden können.

Sie erhalten 15 Tage vor der Abstimmung folgende Unterlagen:
Stimmmaterial im Übermittlungsumschlag des Kantons: (an markierter Stelle öffnen:
Verwendung für Rücksendung oder briefl. Stimmabgabe auf Gemeindekanzlei)
- 1 Rücksendungsblatt/Stimmkarte
- 1 Couvert “Grossratswahlen” + gedruckte Listen + 1 leere Liste
- 1 Couvert “Staatsratswahlen” + gedruckte Listen + 1 leere Liste

Zusätzliche Informationen auf der hp: www.guttet-feschel.ch
oder beim Kanton auf: www.vs.ch

PS: Wahlresultate direkt nach der Auszählung auf der hp: www.guttet-feschel.ch

Guttet-Feschel, im Februar 05
DIE GEMEINDEVERWALTUNG


